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Kapitel 1: Gesetzliche Grundlagen

Gesetz über den Amateurfunk: § 5 Rechte und Pflichten des Funkamateurs

»(1) Der Funkamateur darf nur ein ihm von der Bundesnetzagentur zugeteiltes Ruf-
zeichen benutzen.

(2) Mit einem von der Bundesnetzagentur zugeteilten Rufzeichen ist der Funkama-
teur berechtigt, abweichend von den im Gesetz über Funkanlagen und Telekommu-
nikationsendeinrichtungen vom 31. Januar 2001 (BGBl. I S. 170) festgelegten Konfor-
mitätsbewertungsverfahren, eine im Handel erhältliche oder selbstgefertigte Ama-
teurfunkstelle sowie Sendeanlagen, die zu Amateurfunkstellen umgebaut sind, zu 
betreiben.

(3) Der Funkamateur darf mit seiner Amateurfunkstelle nur auf den in §  3 Abs.  5 
genannten Frequenzen senden.

(4) Eine Amateurfunkstelle darf

 J 1. nicht zu gewerblich-wirtschaftlichen Zwecken und

 J 2. nicht zum Zwecke des geschäftsmäßigen Erbringens von Telekommunikati-
onsdiensten betrieben werden.

(5) Der Funkamateur darf nur mit anderen Amateurfunkstellen Funkverkehr abwi-
ckeln. Der Funkamateur darf Nachrichten, die nicht den Amateurfunkdienst betref-
fen, für und an Dritte nicht übermitteln. Satz 2 gilt nicht in Not- und Katastrophen-
fällen.«

Vereinfacht ausgedrückt, dürfen Funkamateure ausschließlich mit Funkamateuren fun-
ken. Nur in Not- und Katastrophenfällen ist der Notfunkverkehr mit »Nichtamateur-
funkstellen« erlaubt. Gleiches gilt für die Weitergabe von Nachrichten. Notrufe dürfen 
und müssen Sie an die zuständigen Behörden oder Rettungseinrichtungen weiterleiten.

Außerdem gilt:

1. Sie dürfen keine Frequenzen außerhalb der zugelassenen Bereiche nutzen!

2. Sie dürfen keine verschlüsselten Nachrichten übermitteln!

3. Funkamateure dürfen keine Nachrichten von Dritten und an Dritte weiterleiten.

4. Funkamateure dürfen den Amateurfunk nicht für wirtschaftliche oder gewerbli-
che Zwecke nutzen!

5. Sie dürfen selbst gebaute, umgebaute oder serienmäßig hergestellte Funkgeräte 
auf den dem Amateurfunkdienst zugewiesenen Frequenzen benutzen.



17

1.3 Bestimmungen für den Amateurfunkdienst in der Bundesrepublik Deutschland

1.3.2   Teilnahme am Amateurfunkdienst (AFuG)

Um Funkamateur zu werden, müssen Sie zum einen eine Prüfung bestehen, also das 
Amateurfunkzeugnis erwerben und eine Zulassung zum Amateurfunkdienst beantra-
gen.

Die entsprechende Vorschrift lautet:

Gesetz über den Amateurfunk (AFuG): § 3, Voraussetzungen zur Teilnahme am 
Amateurfunkdienst, Rufzeichen, Frequenzzuteilung

»(1) Die Bundesnetzagentur (§  10) läßt eine natürliche Person unter gleichzeitiger 
Zuteilung eines personengebundenen Rufzeichens auf Antrag zur Teilnahme am 
Amateurfunkdienst zu, wenn sie eine fachliche Prüfung für Funkamateure erfolg-
reich abgelegt oder eine Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung nach § 2 Nr. 1 vorge-
legt hat.

(2) Die Bundesnetzagentur teilt dem Funkamateur auf Antrag weitere Rufzeichen 
zu. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung das Verfahren der Zuteilung und Einzelheiten der Anwen-
dung und Mitbenutzung von Rufzeichen zu regeln.

(3) Eine Amateurfunkstelle darf erst nach der Zulassung zur Teilnahme am Amateur-
funkdienst und der Zuteilung

 J 1. eines personengebundenen Rufzeichens,

 J 2. eines Rufzeichens für den Ausbildungsfunkbetrieb oder

 J 3. eines Rufzeichens für fernbediente und automatisch arbeitende Amateur-
funkstellen oder

 J 4. eines Rufzeichens für Klubstationen

durch den Funkamateur betrieben werden.

(4) Die Bundesnetzagentur kann unter Beibehaltung der Zulassung zur Teilnahme 
am Amateurfunkdienst zugeteilte Rufzeichen aus wichtigen Gründen, insbesonde-
re bei Änderungen durch internationale Vorgaben ändern. Sie kann unbeschadet 
des §  49 Abs.  2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes die Zulassung zur Teilnahme 
am Amateurfunkdienst unter gleichzeitiger Entziehung der zugeteilten Rufzeichen 
widerrufen, wenn der Funkamateur fortgesetzt gegen dieses Gesetz oder gegen auf 
Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen verstößt.

(5) Die im Frequenznutzungsplan (§ 46 des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 
1996 - BGBl. I S. 1120) für den Amateurfunkdienst ausgewiesenen Frequenzen gelten 
einem Funkamateur mit Wohnsitz in Deutschland als zugeteilt, wenn ihm ein oder 
mehrere Rufzeichen zugeteilt worden sind.«
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Der Rufzeichenplan im Detail

Der Rufzeichenplan (siehe Tabelle 1.3) für den Amateurfunkdienst in Deutschland 
gemäß §  10 Abs.  3 Amateurfunkverordnung vom 15. Februar 2005 ermöglicht es, am 
Rufzeichen die Art der Zuteilung anhand des Präfixes zu erkennen. Dabei werden fol-
gende Unterscheidungen getroffen:

 J PZ: Personengebundene Rufzeichenzuteilungen gemäß § 3 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 1 
des Amateurfunkgesetzes (AFuG)

 J AB: Ausbildungsfunkbetrieb

 J RL: Relaisfunkstelle

 J FB: Funkbake

 J KS: Klubstation

 J SZ: für besondere experimentelle Studien gemäß § 16 Abs. 2 AFuV

Die Kürzel werden in Tabelle 1.3 angewendet.

Es gibt Rufzeichenzuteilungen für bestimmte Zwecke, die vor der Überarbeitung des 
Rufzeichenplans erteilt worden sind und diesem nicht mehr entsprechen. Diese sind in 
der jeweiligen Spalte mit »al« für »auslaufend« gekennzeichnet.

Rufzei-
chenreihe

PZ AB RL FB KS SZ Klasse Hinweis

DA0AA – 
DA0ZZZ

- - - - X - A -

DA1AA – 
DA1ZZZ

X - X X X - A für Angehörige der 
Gaststreitkräfte

DA2AA – 
DA2AAA

al - al al al - A für Angehörige der 
Gaststreitkräfte

DA4AA – 
DA4ZZZ

al - - - - X E auslaufend für Ange-
hörige der Gaststreit-
kräfte

DA5AA – 
DA5ZZZ

- - - - - X A -

DA6AA – 
DA6ZZZ

X - X X X - E für Angehörige der 
Gaststreitkräfte

DB0AA – 
DB0ZZZ

- - X X al - A -

DB1AA – 
DB9ZZZ

X - - - - - A -

DC0AA – 
DC9ZZZ

X - - - al - A auslaufend für KS 
DC0AA – DC0ZZZ
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1.3 Bestimmungen für den Amateurfunkdienst in der Bundesrepublik Deutschland

Rufzei-
chenreihe

PZ AB RL FB KS SZ Klasse Hinweis

DD0AA – 
DD9ZZZ

X - - - al - A auslaufend für KS 
DD0AA – DD0ZZZ

DF0AA – 
DF0ZZZ

- - al al X - A -

DF1AA – 
DF9ZZZ

X - - - - - A -

DG0AA – 
DG9ZZZ

X - - - al - A auslaufend für KS 
DG0AA – DG0ZZZ

DH0AA – 
DH9ZZZ

X - - - al - A auslaufend für KS 
DH0AA – DH0ZZZ

DJ0AA – 
DJ9ZZZ

X - - - al - A auslaufend für KS 
DJ0AA – DJ0ZZZ

DK0AA – 
DK0ZZZ

- - al al X - A -

DK1AA – 
DK9ZZZ

X - - - - - A -

DL0AA – 
DL0ZZZ

. . al al X - A -

DL1AA – 
DL9ZZZ

X - - - - - A -

DM0AA – 
DM0YYY

- - X X al - A -

DM0ZA – 
DM0ZZZ

- - X - al - A RL mit neuen Anwen-
dungen, z. B. Echolink

DM1AA – 
DM9ZZZ

X - - - - - A -

DN0AA – 
DN0ZZZ

- al - - X - E *

DN1AA – 
DN6ZZZ

- X - - - - A auch für Angehörige 
der Gaststreitkräfte*

DN7AA – 
DN8ZZZ

- X - - - - E auch für Angehörige 
der Gaststreitkräfte*

DN9AA – 
DN9ZZZ

X N -

DO0AA – 
DO0YYY

- - X X al - E -

DO0ZA – 
DO0ZZZ

- - X - al - E RL mit neuen Anwen-
dungen, z. B. Echolink
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Übungen

Arbeiten Sie die folgenden Fragen durch.

1. Wie lautet die korrekte Rufzeichennennung von DL9BEISPIEL bei der Nutzung 
der CEPT-Amateurfunkgenehmigung in der Schweiz?

 – DL9BEISPIEL/HB9

 – HB9/DL9BEISPIEL

 – DL9BEISPIEL/HB9-Portabel bzw. -mobil

2. Die deutsche Amateurfunkzulassung der Klasse E entspricht der …

 – CEPT-Amateurfunkgenehmigung gemäß der CEPT-Empfehlung T/R 6101

 – CEPT-Amateurfunkgenehmigung gemäß der ECC-Empfehlung (05)06

 – CEPT-Novice-Amateurfunkgenehmigung gemäß der CEPT-Empfehlung 
T/R 61-02

3. Wie lange dürfen Sie als Funkamateur im Rahmen der CEPT-Empfehlungen T/R 
61-01 oder ECC/REC/(05)06 Amateurfunkverkehr in einem Land durchführen, 
das diese Empfehlungen anwendet?

 – 6 Monate

 – Unbeschränkt lange im Bereich von EU-Staaten

 – 3 Monate

Lösungen

1. b) HB9/DL9BEISPIEL

2. b) CEPT-Amateurfunkgenehmigung gemäß der ECC-Empfehlung (05)06

3. c) 3 Monate

Prüfungsfragen

Arbeiten Sie im amtlichen Fragenkatalog im Prüfungsteil »Kenntnisse und Vorschrif-
ten« die Aufgaben VB101 bis VB114 durch.

1.7  Sicherheitsvorschriften

Rund um die Amateurfunkstation müssen diverse Sicherheitsvorschriften beachtet 
werden. Dies sind zum einen die VDE-Bestimmungen. Hier geht es darum, dass nie-
mand durch Elektrizität geschädigt wird. Außerdem ist auch der Blitzschutz im Rahmen 
dieser Vorschriften zu beachten.
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1.8 Sonstiges

Eine Antenne muss nicht nur sicher in elektrischer Hinsicht, sondern auch mechanisch 
entsprechend stabil sein. Masten, Kabelzuführungen und die Antenne selbst müssen 
Sie daher sturmfest montieren, damit niemand durch herabfallende Teile verletzt wird. 
Außerdem muss das Baurecht beachtet werden, wobei in jedem Bundesland eine eige-
ne Bauordnung gilt.

Prüfungsfragen

Arbeiten Sie die Fragen VE601 bis VE604 im Prüfungsteil »Kenntnisse von Vorschrif-
ten« des amtlichen Fragenkatalogs durch.

1.8  Sonstiges

Einige Fragen des amtlichen Fragenkatalogs wurden in dieser Kategorie zusammenge-
fasst.

1.8.1   Schäden durch die Antennenanlage

Bei Schäden haften der Eigner und Betreiber der Antennenanlage.

Haftung des Funkamateurs

Für Mitglieder des DARC besteht hierfür Versicherungsschutz, der sich zudem noch 
auf weitere Handlungen im Zusammenhang mit dem Amateurfunk erstreckt.

1.8.2   Regelmäßige Beiträge

Funkamateure müssen den Frequenznutzungsbeitrag und den EMV-Beitrag entrichten.

Werden diese nicht bezahlt, werden Maßnahmen nach den Vorschriften des Verwal-
tungs-Vollstreckungsgesetzes eingeleitet.

1.8.3   Amateurfunk an Bord von Luftfahrzeugen

Mit Zustimmung des verantwortlichen Luftfahrzeugführers oder der zuständigen Luft-
fahrtbehörde dürfen Sie von einem Luftfahrzeug aus Amateurfunkbetrieb durchführen.
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